
 
 

Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 nach § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG  
 
 
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zum Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung 
vorgesehen, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss 
gebilligt hat. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Dies folgt aus den nachfolgend dargestellten 
aktienrechtlichen Bestimmungen. 
 
§ 172 AktG 
Billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluss, so ist dieser festgestellt, sofern nicht Vorstand und Aufsichtsrat 
beschließen, die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung zu überlassen. Die Beschlüsse 
des Vorstands und des Aufsichtsrats sind in den Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung 
aufzunehmen. 
 
§ 175 Abs. 1 AktG 
Unverzüglich nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats hat der Vorstand die Hauptversammlung zur 
Entgegennahme des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts, eines vom Aufsichtsrat 
gebilligten Einzelabschlusses nach § 325 Abs. 2a des Handelsgesetzbuchs sowie zur Beschlussfassung über 
die Verwendung eines Bilanzgewinns, bei einem Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des 
Handelsgesetzbuchs) auch zur Entgegennahme des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses und 
des Konzernlageberichts, einzuberufen. Die Hauptversammlung hat grundsätzlich in den ersten acht 
Monaten des Geschäftsjahrs stattzufinden. Aufgrund der wegen Corona-Pandemie erlassenen gesetzlichen 
Regelungen können Hauptversammlungen auch virtuell ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 
Bevollmächtigten stattfinden. Die ElringKlinger AG hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. 
 
§ 175 Abs. 2 AktG 
Der Jahresabschluss, ein vom Aufsichtsrat gebilligter Einzelabschluss nach § 325 Abs. 2a des 
Handelsgesetzbuchs, der Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats und ggfs. der Vorschlag des Vorstands 
für die Verwendung des Bilanzgewinns sind von der Einberufung an in dem Geschäftsraum der Gesellschaft 
zur Einsicht der Aktionäre auszulegen. Auf Verlangen ist jedem Aktionär unverzüglich eine Abschrift der 
Vorlagen zu erteilen. Bei einem Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs) gelten die 
Sätze 1 und 2 auch für den Konzernabschluss, den Konzernlagebericht und den Bericht des Aufsichtsrats 
hierüber. Die Verpflichtungen nach den Sätzen 1 bis 3 entfallen, wenn die dort bezeichneten Dokumente für 
denselben Zeitraum über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich sind. 
 
§ 176 Abs. 1 AktG 
Der Vorstand hat der Hauptversammlung die in § 175 Abs. 2 genannten Vorlagen sowie bei börsennotierten 
Gesellschaften einen erläuternden Bericht zu den Angaben nach §§ 289a, 315a des Handelsgesetzbuchs 
zugänglich zu machen. Zu Beginn der Verhandlung soll der Vorstand seine Vorlagen, der Vorsitzende des 
Aufsichtsrats den Bericht des Aufsichtsrats erläutern. Der Vorstand soll dabei auch zu einem 
Jahresfehlbetrag oder einem Verlust Stellung nehmen, der das Jahresergebnis beeinträchtigt hat. 
 
 


